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Ein Unfall ist schnell passiert: ein unglücklicher Sprung ins 
Wasser, ein Stolpern auf der Treppe, ein Autounfall, ... Was 
ist zu tun, wenn Du sicherstellen willst, dass im Falle Deiner 
Handlungsunfähigkeit in Deinem Sinne gehandelt wird? 

Mit einer Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und Patienten-
verfügung kannst Du ein bestimmtes Vorgehen festlegen 
bzw. Deine Vertrauenspersonen bestimmen, die für Dich 
handeln. Was Viele nicht wissen: direkte Angehörige, wie 
Kinder, Eltern oder Lebenspartner werden nicht automa-
tisch zu Bevollmächtigten, sondern nur dann, wenn sie in 
schriftlichen Vorsorgedokumenten bestimmt wurden.

Vorsorgevollmacht
Mit einer Vorsorgevollmacht ermächtigst Du eine oder 
mehrere Personen Deines Vertrauens, die an Deiner Stelle 
handeln und Entscheidungen treffen – insbesondere wenn 
Du dazu selbst nicht mehr in der Lage bist. Damit kannst 
Du auch ein kostenpflichtiges, gerichtliches Verfahren und 
möglicherweise die Bestellung eines unerwünschten oder 
fremden Betreuers vermeiden.

Betreuungsverfügung
Sollte aufgrund fehlender und unzureichender Vorsorge die 
Einrichtung einer Betreuung durch das Betreuungsgericht 
notwendig sein, kannst Du in einer Betreuungsverfügung 
vorsorglich Deinen eigenen Willen und persönliche Wün-
sche festhalten, die sowohl für das Betreuungsgericht als 
auch für den künftigen Betreuer verbindlich sind.

Ehegattenvertretung
Für nicht getrenntlebende Ehegatten und Lebens- 
partner besteht nicht automatisch eine gegensei-
tige umfängliche Vertretungsberechtigung.

NEU seit 01.01.2023: Lediglich in Notfällen gilt gesetz-
lich eine max. auf sechs Monate befristete Ehegattennot-
vertretung für unaufschiebbare gesundheitliche Entschei-
dungen, sofern keine ausreichende Vorsorgevollmacht oder 
eine rechtliche Betreuung besteht oder ein Ausschluss er-
folgt ist. Aus diesem Grund empfehlen wir auch hier eine 
umfängliche Vorsorgevollmacht für Deine Vertrauensper-
son.

Patientenverfügung
In einer Patientenverfügung triffst Du vorsorglich Rege-
lungen zu Deinen persönlichen Behandlungswünschen im 
Falle schwerer Krankheit oder nach einem schweren Unfall, 
wenn eine Äußerung durch Dich selbst nicht mehr möglich 
wäre.

So kannst Du selbstbestimmt über Art und Umfang ärzt-
licher Behandlungen oder über lebenserhaltende Maßnah-
men entscheiden. Ein Hausarzt oder Vertrauensarzt berät 
Dich hierüber bei Bedarf ausführlich.

Wir empfehlen Dir zur rechtlichen Absicherung
Deiner Wünsche eine öffentliche Beglaubigung 
der Vorsorgevollmacht oder Betreuungsverfü-

gung in der Betreuungsstelle oder eine notarielle Beglaubi-
gung/Beurkundung.

Aufgaben der Betreuungsstelle
Wir unterstützen das Gericht in betreuungsgerichtlichen 
Verfahren, informieren und beraten über allgemeine be-
treuungsrechtliche Fragen, über Vorsorgevollmachten und 
über andere Hilfen, bei denen kein gesetzlicher Vertreter 
bestellt wird. Darüber hinaus sind wir für die öffentliche 
Beglaubigung von Vorsorgevollmachten und Betreuungs-
verfügungen zuständig.

Weitere Informationen
Bei uns erhältst Du alle wichtigen Informationen zum The-
ma „Rechtliche Vorsorge“ sowie die erforderlichen Vor- 
drucke. Wir beraten hierzu gerne. 

Nach Terminvereinbarung ist eine persönliche Beratung 
sowie die Beglaubigung einer Vorsorgevollmacht oder Be-
treuungsverfügung bei uns in der Betreuungsstelle möglich.

Wir bieten regelmäßig in den Städten, Gemeinden sowie 
im Online-Format Informationsveranstaltungen an. Dort 
hast Du die Möglichkeit, Dich umfassend zu informieren.

Termine geben wir rechtzeitig im Veranstaltungskalender 
des Landkreises unter www.lra-bgl.de sowie in den Ge-
meinden und auf unseren Social Media-Kanälen bekannt.
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